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53.  Kryptomittel 
 
53.1

Kryptomittel im Sinne dieser Vorschrift sind Produkte, Geräte und die dazugehörigen Dokumente sowie 
zugehörige Schlüsselmittel zur Verschlüsselung, Übertragung und Entschlüsselung von Informationen, die 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als solche festgelegt werden.

53.2

1Eingestufte Kryptomittel erhalten einen der Warnvermerke „KRYPTO“ (für „KRYPTOSICHERHEIT“) oder 
„CRYPTO“ (für „CRYPTOSECURITY“). 2Nicht eingestufte Kryptogeräte sowie zugehörige kryptographische 
Komponenten und andere zugehörige Bauteile, die sicherheitsempfindliche Funktionen ausführen, erhalten 
den Warnvermerk „CCI“ (für „Controlled COMSEC Item“).

53.3

1Kryptomittel unterliegen einer Nachweisführung. 2Die Nachweisführung erfolgt entsprechend der 
Nachweisführung für Verschlusssachen der Einstufung VS-VERTRAULICH oder höher. 3Dazu sind eigene 
Bestandsverzeichnisse anzulegen (Kryptobestandsverzeichnis).


